
Das Prinzip der
Musterverfahren
bei Kapitalanlagen
hat sich bewährt.
Geschädigte
Investoren können
ihre Rechte dabei
gemeinsam
durchsetzen. Das
Prozedere hat aber
auch Nachteile

Wenn aus Anlegern Kläger werden
Von Tobias Sommer
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rund 34 000 Beschwerdeführer
kämpften beim Verfassungsgericht
gegen die Vorratsdatenspeiche-
rung. Knapp18 000 Kläger sind es
bei der Schadenersatzforderung ge-
gen die Telekom wegen umstritte-
ner Angaben in Aktienprospekten.
Sie erlitten dieser Tage einen weite-
ren Rückschlag beim Prozess vor
dem Oberlandesgericht. Und Milli-
onen von Gaskunden zahlten wohl
ein paar Jahre lang überhöhte Prei-
se an die Versorger. Immer sind es
gleiche oder ähnliche Sachverhalte,
bei denen Interessen gebündelt
werden, damit die Verfahren über-
haupt erst bewältigt werden kön-
nen. Und immer wieder fällt das
Stichwort Sammelklagen, das es im
deutschen Recht gar nicht gibt. 

„Mit der Telekom-Aktie sollten
wir ein Volk von Aktionären wer-
den und sind ein Volk von Klägern
geworden“, sagt der Hochschulleh-
rer Christian Wolf, Mitautor und
-herausgeber des ersten Fachkom-
mentars zum Kapitalanleger-Mus-
terverfahrensgesetz (KapMuG). Im
Herbst 2005 hatte das Bundeskabi-
nett dieses Gesetz verabschiedet,
mit dem Massenverfahren im Kapi-
talmarktbereich bewältigt werden
sollen. Das Gesetz ist ein Unikum
in der deutschen Prozessland-
schaft. Vorgesehen ist dort eine
stellvertretende Musterklage, mit
der wichtige Punkte vorab für alle
Anleger geklärt werden können.
Das Gesetz kam damals gerade zur
rechten Zeit, um die Telekom-Kla-
geflut zu kanalisieren. 

Mit dem Gesetz wurde auch das
elektronische Klageregister einge-
führt (www.ebundesanzeiger.de).
Insgesamt 223 Musterfeststellungs-
anträge wurden bisher gestellt, der-
zeit sind neun Musterverfahren an-
hängig. Das Verfahren gegen die
DaimlerChrysler AG (Oberlandes-
gericht Stuttgart, Az: 9 Kap 1/06)
wurde zwar am 15. Februar 2007
entschieden, landete nach einer
Entscheidung des Bundesgerichts-
hofes Anfang dieses Jahres aber er-
neut vor dem Oberlandesgericht
Stuttgart. Während in den anderen
Verfahren meist um Angaben in Fi-
nanzanlageprospekten gestritten
wird, geht es in diesem Fall um die
Frage, ob DaimlerChrysler das
Ausscheiden Jürgen Schrempps
rechtzeitig mitgeteilt hatte.

Die Kläger in den heutigen Mam-
mutprozessen organisieren sich
meist über das Internet. Wer das
Wort „Sammelklage“ in eine Inter-
net-Suchmaschine eingibt, wird
gleich von mehreren Anwaltskanz-
leien umworben. Sammelklagen ge-
gen die Republik Argentinien we-
gen Argentinien-Anleihen stehen
neben der „führenden Kanzlei für
Anlegerklagen in Deutschland“
und einer Kanzlei, die Bankenhaf-
tung bei Beratungsfehlern unter der
Überschrift Bankenkrise anpreist.

Ohne bezahlte Werbung kom-
men hingegen politische Initiativen

aus, die den Weg von Massenver-
fahren vor dem Verfassungsgericht
gehen. Bei Sammelklage-rauchver-
bot.de ging es um den Kampf gegen
das Rauchverbot in Gaststätten.
Über die Webseite kamen immer-
hin 45 834,00 Euro Spenden zu-
sammen. Davon war eine Verfas-
sungsbeschwerde zu finanzieren.

„Kollektive Rechtsdurchset-
zung“ nennt das Justizministerium
das Thema Sammel- und Muster-
klagen und hat Ende November
gleich eine ganze Konferenz dazu
veranstaltet. Im Mittelpunkt stan-
den die Kapitalanleger und ihre
„gesammelten“ Rechte. Denn das
KapMuG, das eine prozessuale
Sonderrolle einnimmt, steht nach
drei Jahren nun auf dem Prüfstand.
Und mit ihm auch das neue Instru-
ment der Musterverfahren für
Kapitalanleger.

Das Resümee der Experten: Es
könne nachgebessert werden, im
Großen und Ganzen habe sich das
Gesetz aber bewährt. Auch künftig
wird es daher Musterverfahren bei
Kapitalanlagen geben. Und da sich
auch das bewährt hat, werden sich
die künftigen Kläger wohl wieder
über das Internet organisieren,
sammeln und dann klagen.

Doch Bedarf für solche Instru-
mente gibt es nicht für Kapitalanle-
ger. Massenentlassungen, große
Planfeststellungsverfahren, wie sie
bei großen Bauvorhaben wie neuen
Autobahnen an der Tagesordnung
sind, oder die Umwelthaftung sind
typische Beispiele für Massenver-
fahren, die heute bereits durchge-
führt werden. Vorschriften für eine
effektive Prozessführung gibt es
dann auch nicht nur für die Kapital-
märkte, sondern in allen Prozess-
ordnungen, auch im Sozialrecht.

Paragraf 114a des Sozialgerichts-
gesetzes regelt, wie Musterverfah-
ren durchzuführen sind. Hier ist es
Sache des Gerichts, ob „eines oder
mehrere geeignete Verfahren vor-
ab“ als Musterverfahren durchge-
führt werden. Die übrigen Verfah-
ren werden dann ausgesetzt. Seit
Einführung der Hartz-IV-Gesetze

werden aber auch immer mehr So-
zialrichter eingestellt, um die Pro-
zessflut zu bewältigen, auch das ist
ein Weg. Die Einzelfallgerechtig-
keit bleibt so eher gewahrt.

Von der EU-Kommission wie-
derum ist zum Thema kollektive
Rechtsdurchsetzung ein Grünbuch
zur Verbrauchersammelklage ange-
kündigt. In einem Weißbuch über
Schadenersatzklagen wegen Verlet-
zung des EG-Wettbewerbsrechts
sind erste Grundsätze der europäi-
schen Normen veröffentlicht. Bür-
ger in ganz Europa sollen die Mög-
lichkeit haben, ihre Ansprüche als
Verbraucher ohne unzumutbar ho-
hes Prozessrisiko einzuklagen. An-
spruchsberechtigte sollen aber
immer noch selbst entscheiden, ob
sie sich an einem Gerichtsverfahren
beteiligen wollen oder ihre Teilnah-
me verweigern. 

Aber auch der Blick über den
Tellerrand kann sich lohnen. Vor al-
lem bei den echten Sammelklagen,
der US-amerikanische Variante,
der sogenannten „class action“.
Wenn ein Sachverhalt Bezug zu 
den USA aufweist, können Deut-
sche für Ereignisse in Deutschland
auch in den USA klagen. Das war
im Fall Eschede so, weil mehrere
Geschädigte aus den USA kamen
und die Bahnkarten in den USA
gekauft hatten. 

Die Klage der Überlebenden des
Hereroaufstandes in Namibia wur-
de hingegen abgelehnt. Weitere
Beispiele: Die Klage der NS-
Zwangsarbeiter, Klagen gegen Mi-
crosoft wegen der Verknüpfung von
MS Office mit dem Internet Explo-
rer, die Klage der US-Musikindus-
trie gegen Bertelsmann wegen der
Urheberrechtsverletzungen durch
Napster, eine Klage von Telekom-
Aktionären gegen die Telekom, die
verglichen wurde, oder die Klage
der Opfer des Flugzeugabsturzes
von Lockerbie gegen Libyen. 

Ansprüche bündeln, Kosten spa-
ren, gemeinsam stark sein. Das ist
die Idee, und das ist der Vorteil für
die Kläger. Besonders bei Gutach-
terkosten oder schwer zu beschaf-
fenden Beweisen sind die Sammel-
kläger im Vorteil. Die Kostenlast
pro Kopf ist gering, jeder profitiert
vom Wissen der anderen. 

Da Anwälte bei Sammelklagen
die gleichen Honorarsätze fordern
können wie bei Einzelklagen, je-
doch nur einen Prozess führen müs-
sen, werden aber auch Vorwürfe
laut. Die Robenträger könnten da-
zu verleitet werden, durch Werbe-
maßnahmen möglichst viele Man-
danten zum Rechtsstreit anzusta-
cheln. Zudem haften Anwälte für
ihre Fehler. Hat aber eine Vielzahl
von Mandanten zusammen eine
Forderung, wird die Kanzlei im
Haftungsfall niemals alle Forderun-
gen bedienen können.

Gegen die erwähnten Gasversor-
ger schritt das Kartellamt ein und
handelte eine Gaspreissenkung 
aus. Immerhin. Gekostet hat das
die Betroffenen nichts. Kunden

des Versorgers Gasag haben sich in
Berlin beispielsweise unter der Re-
gie der Verbraucherzentrale zu ei-
ner Klägergemeinschaft zusam-
mengeschlossen und prozessieren
derzeit kostengünstig gemeinsam
vor dem Kammergericht.

Die Beschwerdeführer gegen die
Vorratsdatenspeicherung organi-
sierten sich über das Internet und
mussten eine Vollmacht an eine
Anwaltskanzlei senden. Zweck der
Massenaktion war ein politisches
Signal. Auch hier hat das Verfahren

nichts gekostet. Beim Prozess gegen
die Telekom kamen am ersten
Verhandlungstag etwa 800 Anwälte
in eine eigens gemietete Halle bei
Frankfurt. Hier muss jeder Anleger
seinen Anwalt erst einmal aus ei-
gener Tasche zahlen.

Körbe voll mit
Klageschrif-
ten: Muster-
verfahren
können 
Geschädigten
zu ihrem Recht
verhelfen. 
Eine Erfolgs-
garantie aber
gibt es nichtP.
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Anleger-Info
PROZESSE IM FOKUS
Geschädigte Kapitalanleger
können sich an den im folgen-
den aufgelisteten Musterpro-
zessen orientieren:

Oberlandesgericht München, 
Az: KAP 2/07, gegen: Film 
Entertainment VIP Medienfonds
3 GmbH & Co. KG, veröffent-
licht: 02.12.2008

Kammergericht Berlin, 
Az: 4 Kap 3/08, gegen: Bavaria
Immobilien Verwaltungs GmbH
& Co.KG – LBB Fonds 8, ver-
öffentlicht: 30.10.2008

Kammergericht Berlin, 
Az: 26 Kap 2/08, gegen: Bavaria
Immobilien Trading GmbH & Co.
KG – LBB Fonds 10, veröffent-
licht: 27.10.2008

Oberlandesgericht Frankfurt 
am Main, Az: 23 Kap 1/08, 
gegen: CorealCredit Bank AG,
veröffentlicht: 12.09.2008

Oberlandesgericht München, 
Az: KAP 2/07, gegen: Film 
Entertainment VIP Medienfonds
3 GmbH & Co. KG, veröffent-
licht: 27.06.2008

Kammergericht Berlin: 
Az: 24 Kap 15/07, gegen: 
Bavaria Immobilien Verwal-
tungs GmbH & Co. Objekt-
verwaltungs KG – LBB Fonds
Sechs, veröffentlicht: 21.12.2007

Oberlandesgericht Frankfurt 
am Main, Az: 2/06, gegen: 
Deutsche Telekom AG, 
veröffentlicht: 23.04.2007

Oberlandesgericht Frankfurt 
am Main, Az: 23 Kap 1/06 
(vormals 23 Sch 1/06), gegen:
Deutsche Telekom AG, 
veröffentlicht: 07.08.2006

Oberlandesgericht Stuttgart, 
Az: 9 Kap 1/06, gegen: 
DaimlerChrysler AG, entschie-
den am 15. Februar 2007, zur 
Beweisaufnahme vom Bundes-
gerichtshof an das OLG Stutt-
gart zurückverwiesen
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